
Ortsgemeinde Fachbach 
Bebauungsplan „Am alten Postweg“ 3. Änderung  

Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

A Keine abwägungsrelevanten Bedenken und Anregungen 

1. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 24.03.25 
 
Tenor des Schreibens: 
Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen der Behörde keine Dokumentationen 
oder Hinweise vor.  Die einschlägigen DIN-Normen, wie z. B. DIN 1054 und DIN 4020 und DIN EN 
1997-1 und -2, sind zu beachten. Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der 
DIN 18915 zu berücksichtigen. 
 
Städtebauliche Stellungnahme:  
Die betreffenden DIN-Normen sind z. B. im Zusammenhang mit dem Bauantragsverfahren zu beachten. 
Eine städtebauliche Abwägung ist nicht erforderlich. 

2. BAIUDBw Abt. Infra, Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (IUD), 
Schreiben vom 24.02.25 
 
Tenor des Schreibens: 
Verteidigungsbelange werden nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher keine Einwände. Durch die Lage 
des Gebietes am Standortübungsplatz können die durch die militärische Nutzung verursachten Lärm- 
und Abgasimmissionen zu einer Beeinträchtigung der Wohnnutzung führen. 
  
Städtebauliche Stellungnahme:  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange beeinträchtigt werden. 
Die Belange des Standortübungsplatzes werden zur Kenntnis genommen. 

3. Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus, Jahnstraße 5, 56457 Westerburg  
 
Tenor des Schreibens: 
Entsprechend der Regelungen des Gesamtvertrags VermKV/Kommunen ist auf Vervielfältigungsstücken 
und Präsentationen wie folgt auf die Datengrundlage hinzuweisen:  
„Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - 
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002)“.  
 
Städtebauliche Stellungnahme:  
Auf der Planzeichnung erfolgt der Hinweis auf die Datengrundlage. 

4. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, E-Mail vom 28.03.25 
 
Tenor des Schreibens:  
Keine Anregungen und Bedenken 
 
Städtebauliche Stellungnahme:  
Kenntnisnahme 
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5. Amprion GmbH Asset Management Bestandssicherung Leitungen, Schreiben vom 
10.03.25 
 
Tenor des Schreibens:  
Im Planbereich der geplanten Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres 
Unternehmens. Keine Anregungen und Bedenken 
 
Städtebauliche Stellungnahme:  
Kenntnisnahme 

6. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Direktion Landesarchäologie, 
Schreiben vom 04.03.25 
 
Tenor des Schreibens: 
Belange der Landesarchäologie sind nicht betroffen. 
 
Städtebauliche Stellungnahme:  
Kenntnisnahme 

7. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik-Niederlassung Südwest, Schreiben vom 
06.03.25 
 
Tenor des Schreibens: 
Die Anlagen der Deutschen Telekom sind bei Bauarbeiten zu beachten. 
 
Städtebauliche Stellungnahme:  
Kenntnisnahme. 

8. Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau, Schreiben vom 12.03.25 
 
Tenor des Schreibens: 
Die Trinkwasserversorgung und die Ableitung des Abwassers sind sichergestellt. Die Auflagen des 
Bebauungsplans zur Regenwasserbeseitigung sind zu beachten.  
 
Städtebauliche Stellungnahme:  
Kenntnisnahme 

Beschlussempfehlung 
Die Stellungnahmen 1 bis 8 werden zur Kenntnis genommen. 
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B Abwägungsrelevante Bedenken und Anregungen 

1. Westnetz GmbH, Schreiben vom 24.02.2025 

Auszug des Schreibens 
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Städtebauliche Stellungnahme 

Die Zustimmungsbedingungen werden zur Kenntnis genommen und beachtet, wie folgt: 

Zu Rand 1 
Die Hochspannungsleitung wird im Bebauungsplan wie gefordert dargestellt. 

Zu Rand 2 
Im Schreiben wird für die Ermittlung der Bauhöhe ein Geländeniveau von 105,00 m ü. NN angenommen. Bei 
dieser Annahme beträgt die zulässige Bauhöhe 113,00 m ü. NN. Das entspricht einer Bauwerkshöhe von 
8,00 m. Die Bauwerkshöhe darf entsprechend des Geländeabfalls angepasst werden. Die Regelung wird in 
den Bebauungsplan als Hinweis übernommen. 

Das geplante Gebäude soll an der talseitigen Baugrenze errichtet werden. Die Geländehöhe, gemessen in 
Gebäudemitte, beträgt in diesem Fall talseitig ca. 95,50 m ü. NN. Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 
talseitig in Gebäudemitte gemessen 12,00 m. Daraus ergibt sich eine Bauhöhe von 107,50 m ü.NN.  
Die zulässige Bauhöhe von 113,00 wird um ca. 5,50 m unterschritten. 

Zu Rand 3 
Der Hinweis, dass die Bepflanzungen nur eine Endwuchshöhe von max. 10,00 m erreichen dürfen, wird in 
den Bebauungsplan übernommen.  

Zu Rand 4 
Der Hinweis, dass alle geplanten Maßnahmen der Zustimmung der Westnetz GmbH bedürfen, wird in den 
Bebauungsplan übernommen. 

Beschlussempfehlung 

Die Belange der Westnetz GmbH werden wie zu Rand 1 bis 4 beschrieben berücksichtigt. 
Das Schreiben der Westnetz GmbH wird der Begründung des Bebauungsplans als Anlage 
beigefügt.  
Der städtebauliche Vertrag mit dem Vorhabenträger wird mit dem Schreiben der Westnetz 
GmbH ergänzt. 

Aufgestellt 08.04.2025
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